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1. Neue Härte im Wirtschaftsstrafrecht

Spätestens seit dem Sarbanes-Oxley-Act im Jahre 2002 ist
im internationalen Wirtschaftsstrafrecht eine neue Härte
zu erkennen (vgl. auch im Folgenden Follert, 2019). Der
wohl prominenteste Fall auf internationaler Ebene dürfte
der 2009 zu einer Freiheitsstrafe von 150 Jahren verurteilte
Finanzbetrüger Bernard Madoff gewesen sein. In Deutsch-
land musste Thomas Middelhoff, ehemaliger Vorstandsvor-
sitzender der Arcandor AG, eine Gefängnisstrafe in der Jus-
tizvollzugsanstalt Essen verbüßen. Rupert Stadler, ehemali-
ger Vorstandsvorsitzender der Audi AG, verbrachte über 130
Tage in Untersuchungshaft. Schließlich wurde auch Uli Ho-
eneß, Aufsichtsratsvorsitzender der FC Bayern München AG,
zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, sodass von einem Pro-
minentenbonus wohl keine Rede sein kann. Zum 31. März
2019 befanden sich mehr als 7000 Personen wegen Wirt-
schaftsdelikten in deutschen Justizvollzugsanstalten, um
eine Freiheitsstrafe zu verbüßen (vgl. Statistisches Bundes-
amt, 2020).

2. Kosten und Nutzen als Grundlage der
Strafbemessung

Nach dem ökonomischen Verhaltensmodell (vgl. einge-
hend Kirchgässner, 2013; Emrich/Follert, 2019) wägt ein In-
dividuum die erwarteten Kosten und den prognostizierten
Nutzen einer Handlung ab. Aus Sicht der ökonomischen
Analyse des Rechts (als Überblick vgl. Kirstein/Schmidt-

chen, 2003; Posner, 2014) muss eine Strafe diesem Kriteri-
um genügen (vgl. etwa Becker, 1968; Schäfer/Ott, 2012;
Kirchgässner, 2013; Posner, 2014). Eine Strafe S ist dann
anzuwenden, wenn ihr Nutzen die korrespondierenden
Kosten übersteigt (vgl. Becker, 1968). Es muss somit N(S)
> K(S) gelten, damit eine bestimmte Strafe vorzuzuziehen
ist. Beide Parameter können sowohl auf individueller als
auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ermittelt werden
(vgl. Follert, 2019). Dabei ist zu beachten, dass der Netto-
nutzen überwiegen muss, wenn eine Strafe dem ökonomi-
schen Paradigma genügen soll. Es drängt sich daher die
Frage auf, ob eine Freiheitsstrafe für Straftäter im Bereich
der Wirtschafts- und Steuerkriminalität aus ökonomi-
scher Perspektive als sinnvoll zu erachten ist.

3. Ein Plädoyer für Geldstrafen

Bereits 1968 plädierte Gary S. Becker in seinem bahnbre-
chenden Aufsatz „Crime and Punishment: An Economic Ap-
proach“ für die Geldstrafe als Mittel der ersten Wahl für jeg-
liche Art von Vergehen. Für die Geldstrafe gilt: „[Die] Geld-
strafe ist nur bei Verurteilung nach allgemeinem Strafrecht
möglich. Sie wird in Tagessätzen verhängt und beträgt min-
destens fünf und höchstens 360 volle Tagessätze (§ 40
StGB). Bei der Festsetzung der Höhe der Tagessätze sind
die persönlichen und finanziellen Verhältnisse der Täter zu
berücksichtigen“ (Statistisches Bundesamt, 2018, S. 14).
Es ist nachvollziehbar, dass der Ansatz Beckers möglicher-
weise Störgefühle in Bezug auf Mörder oder Sexualstraftä-
ter hervorruft. Im Gegensatz hierzu scheint er gerade für
Wirtschafts- und Steuerstraftäter prädestiniert zu sein.
Eines der wichtigsten Argumente für eine Gefängnisstrafe
ist, dass man die Bevölkerung vor weiteren Taten des Täters
schützen müsse. Zum einen muss aber bedacht werden,
dass eine Freiheitsstrafe diesen Schutz nur für die Dauer
der Haft bietet (vgl. auch im Folgenden, Follert, 2019). Zum
anderen dürfte die Schutzbedürftigkeit der Bevölkerung
vor einem Wirtschaftsstraftäter geringer sein als bei einem
Gewaltverbrecher. Ferner wird meist die Abschreckungs-
wirkung der Gefängnisstrafe als prominentes Argument
angeführt. Durch den Entzug der Freiheit entstehen dem
Täter hohe Kosten, was ihn – rationales Verhalten voraus-
gesetzt – von der Tat abhalten soll. In der Literatur finden
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sich jedoch einige Stimmen, die die Abschreckungswirkung
der Strafe generell als gering oder nicht vorhanden anse-
hen (vgl. etwa Graetz/Wilde, 1985; Alm et al., 1992; Blums-
tein/Wallman, 2000; Frey, 2013). Hält man die Abschre-
ckungshypothese dennoch für gültig, wird man doch zu-
geben müssen, dass der Verlust von Vermögen als Strafe für
einen Steuerhinterzieher ebenfalls einen nicht zu vernach-
lässigenden Kostenpunkt darstellt, der ihn ebenfalls ab-
schrecken könnte, sofern die Strafe nur hoch genug ist.
Diese Folgerung lässt sich aus der ökonomischen Glücksfor-
schung ableiten, die herausgearbeitet hat, dass Menschen,
die über geringe finanzielle Mittel verfügen, tendenziell
unglücklicher sind als Menschen mit einem höheren Le-
bensstandard (vgl. etwa Frey/Stutzer, 1999, S. 765–767;
Frey/Stutzer, 2009, S. 270). Aus ökonomischer Sicht ist zu
betonen, dass die Geldstrafe für die Gesellschaft einen Nut-
zen darstellt, es findet eine Transferzahlung zugunsten
des Steuerzahlers statt (vgl. auch im Folgenden Becker,
1968, S. 190–191). Die Haftstrafe versursacht dem Steuer-
zahler hingegen hohe Kosten, durch die Verpflegung des
Häftlings, das Justizvollzugspersonal, die Instandhaltung
der Einrichtungen und die Resozialisierung. Zudem entste-
hen der Gesellschaft Opportunitätskosten, da auf Wert-
schöpfung und Steuerzahlungen durch den Inhaftierten
verzichtet werden muss (vgl. Follert, 2019). Somit wird die
Gesellschaft gleich doppelt belastet, während der Schaden
durch die Straftat im Falle der Geldstrafe kompensiert wird
und der Gesellschaft keine zusätzlichen Kosten entstehen.
Die Mindestausgaben sowie die zusätzlichen Einnahmen
durch Geldstrafen ermöglichen dem Staat zusätzliche In-
vestitionen oder Schuldentilgung.
Es liegt nicht fern zu vermuten, dass die derzeitige Strafpo-
litik sich möglicherweise von emotionalen Motiven leiten
lässt und den Blick auf das ökonomische Kosten-Nutzen-
Kalkül ausblendet. Selbstverständlich müsste ein Wandel
in der Rechtspolitik durch eine Aufklärung der Bevölke-

rung flankiert werden, die über die Gründe der Geldstrafe
als Strafe der ersten Wahl informiert werden müsste. Zu-
mindest aus ökonomischer Sicht führt dann kein Weg an
hohen Geldstrafen für Wirtschafts- und Steuerkriminelle
vorbei.
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